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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.11.2013 

Geschäftszahl 

2013/16/0203 

Rechtssatz 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Vertreter darzutun, aus welchen 
Gründen ihm die Erfüllung abgabenrechtlicher Pflichten unmöglich gewesen sei, widrigenfalls die 
Abgabenbehörde eine schuldhafte Verletzung im Sinn des § 6a KommStG annehmen darf. Hat der Vertreter 
schuldhaft seine Pflicht verletzt, für die Abgabenentrichtung aus den Mitteln des Vertretenen zu sorgen, so darf 
die Abgabenbehörde davon ausgehen, dass die Pflichtverletzung für die Uneinbringlichkeit ursächlich war (vgl. 
etwa das hg. Erkenntnis vom 18. März 2013, 2011/16/0187). 


